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Erwägungen

E. 1
Der Privatkläger ist zur Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung nur legitimiert,
wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung seiner Zivilansprüche auswirken
kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). In erster Linie geht es um Ansprüche auf
Schadenersatz und Genugtuung gemäss Art. 41 ff. OR , die üblicherweise vor den
Zivilgerichten geltend gemacht werden müssen. Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG hat der
Beschwerdeführer darzulegen, dass die gesetzlichen Legitimationsvoraussetzungen erfüllt
sind. Richtet sich die Beschwerde gegen die Einstellung oder Nichtanhandnahme eines
Verfahrens, hat der Privatkläger nicht notwendigerweise bereits vor den kantonalen
Behörden eine Zivilforderung geltend gemacht. Selbst wenn er bereits adhäsionsweise
privatrechtliche Ansprüche geltend gemacht hat (vgl. Art. 119 Abs. 1 lit. b StPO ), werden
in der Einstellungsverfügung keine Zivilklagen behandelt ( Art. 320 Abs. 3 StPO ). In
jedem Fall muss der Privatkläger im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen
Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderungen auswirken
kann. Das Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen.
Genügt die Beschwerde diesen Begründungsanforderungen nicht, kann darauf nur
eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur der untersuchten Straftat ohne Weiteres
ersichtlich ist, um welche Zivilforderungen es geht ( BGE 141 IV 1 E. 1.1 mit Hinweisen).
Unbekümmert um die fehlende Legitimation in der Sache selbst kann der Privatkläger die
Verletzung von Verfahrensrechten geltend machen, deren Missachtung eine formelle
Rechtsverweigerung darstellt. Zulässig sind Rügen formeller Natur, die von der Prüfung der
Sache getrennt werden können. Nicht zu hören sind Rügen, die im Ergebnis auf eine
materielle Überprüfung des angefochtenen Entscheids abzielen. Ein in der Sache nicht
legitimierter Beschwerdeführer kann deshalb weder die Beweiswürdigung kritisieren, noch
kann er geltend machen, die Begründung sei materiell unzutreffend. Er kann hingegen
vorbringen, auf ein Rechtsmittel sei zu Unrecht nicht eingetreten worden, er sei nicht
angehört worden, er habe keine Gelegenheit erhalten, Beweisanträge zu stellen oder er habe
keine Einsicht in die Akten nehmen können ( BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_322/2019
vom 19. August 2019 E. 2; je mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz sei auf ihr Rechtsmittel zu Unrecht
nicht eingetreten (Beschwerde, S. 9-11). Sie ist damit zur Beschwerde in Strafsachen
grundsätzlich legitimiert. Soweit sie Ausführungen zum Sachverhalt macht (Beschwerde, S.
4-8), ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

E. 2.1
Die Vorinstanz erwägt, die gerichtliche Genehmigung des Verkaufs der Aktien sei am 25.
Januar 2017 erfolgt. Am 21. Februar 2017 sei über die C.________ AG der Konkurs
eröffnet worden. Erst danach sei die Beschwerdeführerin mittels Zession Gläubigern der



C.________ AG in Liq. geworden. Damit wäre die Beschwerdeführerin sowohl hinsichtlich
des angeblichen Betrugs als auch durch ein Konkursdelikt nur mittelbar geschädigt.
Darüber hinaus würde der Tatbestand des Betrugs die Interessen der Beschwerdeführerin
als Gläubigerin der Gesellschaft nur indirekt schützen. Die Beschwerdeführerin sei deshalb
nicht legitimiert, die Verfügung der Staatsanwaltschaft mittels Beschwerde anzufechten
(Beschluss, S. 5 f.).

E. 2.2
Die Beschwerdeführerin rügt, sie sei als Gläubigerin im Konkurs der C.________ AG
zugelassen worden. Die Vorinstanz übersehe dies und gehe auf die entsprechende
Noveneingabe vom 30. August 2019 nicht ein, womit sie ihren Anspruch auf rechtliches
Gehör verletze. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Schuldbetreibungs-
und Konkursdelikte sämtliche Konkursgläubiger im Konkursverfahren schützen würden.
Durch die Zession gehöre sie zur Gläubigergemeinschaft und sei dadurch geschädigt, dass
die Konkursmasse durch die inkriminierte Handlung um mindestens EUR 2 Mio.
geschmälert worden sei. Auf den Zeitpunkt der Forderungsabtretung abzustellen sei
stossend und nicht nachvollziehbar. Die Staatsanwaltschaft hätte ihr nach Art. 118 Abs. 4
StPO die Möglichkeit geben müssen, sich als Privatklägerin zu konstituieren und die
Vorinstanz hätte auf die Beschwerde eintreten müssen.

E. 2.3.1
Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines
Entscheids hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen ( Art. 382 Abs. 1 StPO ). Parteien sind die
beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und (im Haupt- und Rechtsmittelverfahren) die
Staatsanwaltschaft ( Art. 104 Abs. 1 StPO ). Werden andere Verfahrensbeteiligte - darunter
die geschädigte Person - in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur
Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu ( Art. 105 Abs. 1
lit. a und Abs. 2 StPO ). Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in
ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist ( Art. 115 Abs. 1 StPO ). Als
Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am
Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen ( Art. 118 Abs. 1
StPO ).

In seinen Rechten unmittelbar verletzt im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO ist, wer Träger
des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist
( BGE 143 IV 77 E. 2.2 mit Hinweisen). Geschütztes Rechtsgut der Konkursdelikte gemäss
Art. 163 ff. StGB ist das Vermögen der Gläubiger des Gemeinschuldners ( BGE 140 IV 155
E. 3.3.2 mit Hinweis). Allerdings sind die gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen
Nachfolger der unmittelbar verletzten Person bloss mittelbar geschädigt ( BGE 140 IV 162
E. 4.4 mit Hinweis; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 26 zu Art. 115 StPO ). In dieser Hinsicht sind
Konkursgläubiger, die ihre Position mittels Zession erlangt haben, nur dann als Geschädigte
im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO zu qualifizieren, wenn das Konkursdelikt zeitlich nach
der Forderungsabtretung liegt (Urteil 6B_507/2018 vom 24. September 2018 E. 2.3 mit
Hinweis).

Die Beschwerdeführerin ist zwar Gläubigerin der C.________ AG in Liq., sie stellt
indessen nicht in Abrede, dies erst nach dem angeblichen Konkursdelikt mittels Zession
geworden zu sein. Anders als der ursprüngliche Gläubiger ist sie also nicht als Geschädigte



im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO zu qualifizieren. Mangels Parteistellung hat die
Vorinstanz die Legitimation der Beschwerdeführerin folglich zu Recht verneint. Die
Aufnahme der Forderung im Kollokationsplan ändert daran nichts; die Vorinstanz musste
auf diese Frage daher nicht eingehen.

E. 2.3.2
Das Verfahren vor dem Bundesgericht beschränkt sich vorliegend auf die Frage, ob die
Vorinstanz auf das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin hätte eintreten müssen oder nicht (
BGE 142 I 155 E. 4.2.2; Urteil 2C_603/2018 vom 3. Dezember 2018 E. 1.2; je mit
Hinweisen). Nicht einzugehen ist demnach auf die Frage, ob die Staatsanwaltschaft der
Beschwerdeführerin die Möglichkeit hätte einräumen müssen, sich als Privatklägerin zu
konstituieren.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die
Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Verfahrens ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). B.________
wurde nicht zur Vernehmlassung eingeladen, weshalb er keinen Anspruch auf eine
Parteientschädigung hat.
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